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Mehr mobile Untersuchungen im Alter
ÄrztlicheUntersuchungen sind für ältereMenschen aufwendig und stressig. Zuger Institutionenwollen dementgegenwirken.

Tijana Nikolic

EinArztterminoder eine sonsti-
ge Untersuchung ist für ältere
Menschen oft sehr aufwendig.
Auch fürdiePflegendenunddie
Angehörigen bedeutet dies je-
weils viel Organisationsarbeit
und Zeitaufwand. Der Gesund-
heitspunkt Oberägeri und das
Zentrum Breiten sind deshalb
überzeugt, dass die Zukunft
einer zeitgemässen medizini-
schen Gesundheitsversorgung
insbesondere in einer mobilen
Grundversorgung liegt.

UmeinZeichendafür zu set-
zen,hatdieOberägererPflegein-
stitution letzteWochebei der In-
itiative Augengesundheit 70+
mitgemacht. Die Aktion wurde
vom Thurgauer Start-up-Unter-
nehmenOcumedaAGinsLeben
gerufen.Dabeiwurdendirektvor
Ort imStübli desBreitenkosten-
freieAugenuntersuchungen,zum
ErhaltdesSehvermögensundzur
PräventionvonAugenleiden,bei
denBewohnendendurchgeführt.
Insgesamt21Bewohnendehaben
sich dafür angemeldet.

GuteErfahrungen
mitmobilen Impfteams
Die Ocumeda AG ist ein im Be-
reich telemedizinischer Augen-
heilkunde tätigesUnternehmen.
Zur Untersuchung gehören die
MessungderSehschärfe,desAu-
gendrucks sowie eine Beurtei-
lung des Sehnervs und derNetz-
haut.DieBefundberichtewerden
anschliessendvonFachärztender
Augenheilkunde beurteilt und
dem Hausarzt übermittelt. Ziel
der Ocumeda AG ist es, die Au-
genvorsorge für jeden einfach
undschnellverfügbarzumachen.

«Will die hausärztliche
Grundversorgung ihrenAuftrag
erfüllt, muss sie ihr Angebot
wohnungsnah zur Verfügung
stellen. Undwill sie denAuftrag
kosteneffizient undpersonalspa-
rend erfüllen, muss sie mög-

lichst vieleMenschen gleichzei-
tig erreichen», sagt Emil
Schalch, Zentrumsleiter desGe-
sundheitspunkts Oberägeri und
verantwortlicher Hausarzt des
Zentrums Breiten. Mobile Ver-
sorgungsteams seien dabei eine
gute Option, findet er.

«Unsere Idee basiert auf
unseren guten Erfahrungen mit
denmobilen ImpfteamsdesKan-
tons Zug. Auch die zahnhygieni-
sche SchulungunddieVerkehrs-
erziehung in unserenKindergär-
tenbasierenaufmobilenTeams»,
soSchalch.BeiälterenMenschen
gäbeesesdreiPunkte,beidenen
Prophylaxe als kostensenkende
Massnahme sehr wichtig wäre.

«Mundgesundheit,umsichzuer-
nähren und bei Kräften bleiben
zukönnen.DieSehkraft, ummo-
bil bleiben zu können. Und das
Gehör, um sozial integriert zu
bleiben», zählt Schalch auf.

Mobile Teams, die untersu-
chen und triagieren, wären dabei
nützlich undwertvoll, umdie Pa-
tientinnenundPatientenrechtzei-
tigzudenBehandlungzubringen.
«Hiererwarte ichmehrvomKan-
ton Zug», betont der Allgemein-
arzt. Denn was beim Verkehrs-
unterricht fürKindergärtlermög-
lich gemacht werde, sollte auch
bei der Gesundheit der Seniorin-
nen und Senioren möglich sein.
GrundsätzlichseiausSichtderZu-

ger Gesundheitsdirektion gegen
denEinsatzvonmobilenFachleu-
ten inPflegeheimennichtseinzu-
wenden.Soferngeltendegesund-
heitspolizeilicheVorschriftenein-
gehalten werden. «Ein allfälliger
Ausbau mobiler medizinischer
Versorgung ist allerdings Sache
der Heime. Mit der gesundheits-
polizeilichenBetriebsbewilligung
liegtdieOrganisationsverantwor-
tung imRahmendergesetzlichen
Bestimmungen bei denHeimbe-
treibern», sagt der Zuger Kan-
tonsarzt Rudolf Hauri dazu auf
Anfrage. Die mobile Gesund-
heitsversorgung von Bewohne-
rinnenundBewohnernvonPfle-
geheimenerfolge imKantonZug

wie andernorts primär durchdie
Zusammenarbeitmit der Spitex.
Dies insbesondere in derNacht.
Zudemgäbe es auchmobileAn-
gebote im Bereich der Physio-
und Ergotherapie, sofern die
HeimeentsprechendeVereinba-
rungenmit Leistungserbringern
geschlossen haben.

Diemobile Impfequipewar
eineAusnahmesituation
Bei den mobilen Impfequipen
während der Coronapandemie
handelte es sich um eine Aus-
nahmesituation, die primär der
Logistik des Impfstoffes ge-
schuldet gewesen sei. «Zielwar
es nie, solche Equipen in einen

Dauerzustand zu überführen»,
so Hauri weiter. Dazu würde
auch die rechtliche Grundlage
fehlenundeswäreeinneuer re-
gulatorischerEingriff indasam-
bulanteGesundheitswesen.

Der Schularztdienst sei, mit
Ausnahme der vom Kanton be-
triebenen Schulen, Sache der
Gemeinden für gemeindliche
Schulen und Sache der privaten
Trägerschaften fürprivateSchu-
len.«Analogdazusindpräventi-
veundärztlicheDienstederPfle-
geheime Sache der Gemeinden
oder –bei privatenHeimen–der
Privaten», fährtderKantonsarzt
fort. Der Kanton Zug betreibe
keine Pflegeinstitution.

Der medizinische Fachangestellte Ruben Da Costa führte die Augenuntersuchungen im Zentrum Breiten in Oberägeri durch. Bild: Stefan Kaiser (20. Januar 2023)

Provenienzforschung: Kunsthaus Zug zählt auf die Leihgeber
PotenzielleNS-Raubkunstmuss als solche identifiziert werden. Auch das Kunsthaus Zug beschäftigt sichmit demThema.

Andreas Faessler

Die Provenienz eines Kunstwer-
kes beschreibt dessenHerkunft.
Wem hat es gehört? Durch wel-
che Hände ist es gegangen?
Wann wurde es wo weiterver-
kauft? ... Je lückenloser die Pro-
venienzeinesKunstwerkesdoku-
mentiert ist, destopositiverwirkt
es sicheinerseits aufdessenWert
aus. Andererseits kann dadurch
aufgezeigt werden, ob jeder Be-
sitzerwechsel rechtenswar.

Letzteres hat besonders seit
dem Zweiten Weltkrieg an Be-
deutung gewonnen – aufgrund
EnteignungsaktionenderNatio-
nalsozialisten oder Zwangsver-
äusserungen. Schätzungsweise
an die 600000 Kunstgegen-
ständehabendieDeutschenge-
stohlenoder sichwiderrechtlich
angeeignet.GanzeSammlungen
kunstaffiner Juden sind so den
rechtmässigenBesitzerngeraubt
worden, viele wurden genötigt,

ihre Kunst zu einem Preis weit
unterWert zu verkaufen.

Seit der sogenannten Wa-
shingtoner Erklärung von 1998
ist ein weltweiter Prozess im
Gange, Raubkunst an ihre recht-
mässigenBesitzer respektivede-
ren Nachfolger zurückzuführen.
Sosind insbesondereMuseenge-
fordert, entsprechend intensiv
Provenienzforschung zu betrei-
ben,derenZiel es ist,dasVorhan-
densein allfälligerRaubkunst im
eigenenFundusauszuschliessen.
Bekannte Beispiele solcher Auf-
arbeitungen in jüngererZeit sind
die Sammlung Gurlitt im Kunst-
museum Bern oder die Samm-
lungBührle imKunsthausZürich.
BeideHäusererforschendiePro-
venienz jedes einzelnen Werkes
um festzustellen, ob es sich um
potenzielle Raubkunst oder
«Fluchtkunst» handelt.

AuchdasKunstmuseumLu-
zern hat die Provenienz seiner
Gemälde inden Jahren 2016bis

2018 gründlich erforscht und
das Projekt für abgeschlossen
erklärt – vorläufig.Dennbei ein-
zelnen Bildern hat deren Her-
kunft nicht vollends nachvoll-
zogen werden können. Sobald
entsprechendeRessourcen ver-
fügbar seien,wollemandieFor-
schungsarbeit zu diesenObjek-
tenwieder aufnehmen,wie sich
das Kunstmuseum Luzern in
einem Bericht im vergangenen
Herbst gegenüber der «Luzer-
ner Zeitung» äusserte.

OffeneFragenbei
einzelnenSchiele-Blättern
Etwasandersverhält es sichbeim
Kunsthaus Zug, wie eine dortige
Nachfrageergibt.Dieeigentliche
Sammlung, deren Eigentümerin
die Zuger Kunstgesellschaft ist,
umfassthauptsächlichSchweizer
Kunst und Gegenwartskunst.
«Hier stellt sich die Provenienz-
frage nicht beziehungsweise die
HerkunftderWerke istbekannt»,

sagt Direktor Matthias Halde-
mann. Provenienzforschung
wird für das Kunsthaus Zug
höchstens zumThema, wenn es
um die Leihgaben geht. Etwa
diejenigen aus der Werner-Co-
ninx-Stiftung, wo es gewisse of-
feneFragengibt.«Esbetrifftein-
zelne Blätter, insbesondere sol-
che von Egon Schiele», sagt
Haldemann. «Da wird seitens
der Stiftung im Moment unter-
sucht,obnochweitereAbklärun-
gen bezüglich ihrer Herkunft
notwendig sind.»

Wenn immer im Kunsthaus
ZugeinVerdachtsfall auftauchte,
würde der Leihgeber um Aus-
kunftersucht,erklärtHaldemann
dasVorgehen.«Wäredieseunbe-
friedigend,würdenwirvoneiner
AusstellungdesWerksabsehen.»
Grundsätzlich verlässt sich das
KunsthausZugaufdieArbeitder
Leihgeber – zumeinen istdasdie
bereits erwähnte Werner-Co-
ninx-Stiftung und zum anderen

die Stiftung Sammlung Kamm,
derenAnteil dergrösste ist. «Für
die Stiftung Sammlung Kamm
hat die Gewährleistung ein-
wandfreierProvenienzeneinen
hohenStellenwert»,weissMat-
thiasHaldemann.Deshalbhabe
die Stiftung seit Anbeginn eine
PolitikderTransparenzverfolgt.
«Die Sammlung wurde unmit-
telbar nach Gründung der Stif-
tung 1998 in einem umfassen-
den Katalog publiziert, in wel-
chemauchdieProvenienzender
Werke aufgelistet sind», führt
Haldemann dazu aus.

Bei den Werken der Stiftung
seiderErwerbbekanntunddoku-
mentiert.«Wennsichbegründete
Verdachtsmomente auf einen
möglichen NS-verfolgungsbe-
dingtenEntzug ergeben,werden
diese imAuftragderStiftungver-
tieftabgeklärt», sagtHaldemann.
«DieKunstgesellschaftwirdEin-
sicht in diese Unterlagen verlan-
gen.Solltendieseunbefriedigend

sein,würdedasweitereVorgehen
mitderStiftungbesprochen.»In
der Stiftung Sammlung Kamm
existierten zwei Werke, welche
Gegenstand einer Restitutions-
anfragegewesensind,weissHal-
demann.SohabedieStiftungdie
Herkunftsgeschichte durch eine
externe Spezialistin für Prove-
nienzrecherchenerforschen las-
sen. «Aufgrund der Ergebnisse
kam die Stiftung zum Schluss,
dass keine erhärteten Hinweise
aufeinenNS-verfolgungsbeding-
tenEntzug vorlagen.»

DasKunsthausZug ist also in
der komfortablen Lage, dass es
selber keineRessourcen fürPro-
venienzforschungbenötigt, daes
sich bei den Werken der haus-
eigenen Sammlung nicht um
potenzielle NS-Raubkunst han-
deln kann. Und bei den Leihga-
ben darf sich das Kunsthaus auf
die zuverlässigeDokumentation
und gewissenhafte Forschungs-
arbeit der Leihgeber verlassen.


